
64 Gesetzblatt Teil I Nr. 2 — Ausgabetag: 2. Februar 1982

(4) Sofern
a) beim Transport der im Abs. 1 genannten Güter verein

barungsgemäß keine Möbelspezialfahrzeuge eingesetzt 
werden oder

b) andere als im Abs. 1 genannte Güter mit Möbelspezial
fahrzeugen transportiert werden,

gelten hierfür die Bestimmungen der Abschnitte II bis IV.

Zu § 9 der GTVO:
§ 62 

Transportpflicht
(1) Besondere Bedingungen'für die Durchführung von Mö

beltransporten liegen vor allem vor, wenn
a) die Länge bzw. Beschaffenheit des Weges der Trage

leistungen zum oder vom Möbelspezialfahrzeug beson
dere Schwierigkeiten verursachen,

b) das Verbringen der Möbel in Gebäude, Lager und an 
sonstige Stellen durch die Beschaffenheit der zu benut
zenden Treppen, Treppenflure und Aufzüge stark be
hindert wird,

c) das Ve'rbringen der Möbel in hochgelegene Stockwerke 
durch Funktionsunfähigkeit oder Fehlen von Aufzügen 
nicht zumutbar ist,

' d) die Bewegungsfreiheit innerhalb der Gebäude, Lager 
und an sonstigen Stellen durch andere Gegenstände ein
geschränkt ist.

(2) Bei diesen Möbeltransporten sind die Transportkunden 
verpflichtet, die die Durchführung des Möbeltransports ein
schränkenden Bedingungen zu beseitigen und bei den Trage- 
leistuneen mitzuwirken.

Zu § 11 der GTVO:
§ 63

. Transportvertrag
(1) Zwischen den Transportkunden und Kraftverkehrsbe

trieben sind Möbeltransf>ortverträge abzuschliößen, wenn
a) neue Möbel regelmäßig zu transportieren sind oder
b) über einen längeren Zeitraum ein mehrmaliger Einsatz 

von Möbelspezialfahrzeugen für komplexe Umzüge er
forderlich wird.

(2) Der Abschluß der Möbeltransportverträge hat spätestens 
1 Monat vor Beginn der ersten Teilleistung zu erfolgen. Das 
Vertragsangebot ist vom Transportkunden spätestens & Wo
chen vor Beginn des Vertragszeitraumes bzw. der ersten Teil
leistung zu unterbreiten.

(3) Der Umfang des Transportraumes, der vom Kraftver
kehrsbetrieb über den Möbeltransportvertrag zu binden ist, 
richtet sich

a) im Fernverkehr beim Transport neuer Möbel nach der 
im Ergebnis der zentralen Bilanzierung bestimmten op
timalen Leistungsfähigkeit des öffentlichen Kraftver
kehrs,

b) im Nahverkehr beim Transport neuer Möbel nach dem 
geplanten Koeffizienten der technischen Einsatzbereit
schaft des verbleibenden Transportraumes abzüglich von 
10% für die operative Bereitstellung sowie abzüg
lich des für Umzugsguttransporte vorzuhaltenden Trans
portraumes.

(4) Der Inhalt der Möbeltransportverträge ergibt sich aus 
den Musterverträgen.

Zu § 12 der GTVO:
§ 64 

Frachtvertrag
Die Annahme der Güter ist erfolgt, wenn
a) das Möbelspezialfahrzeug beladen worden ist oder bei 

vereinbarter Vorbeladung der Möbeltransport beginnt,

b) mit der Trage- und/oder Ladeleistung durch den Kraft
verkehrsbetrieb begonnen wird,-

c) bei Übernahme von verkehrstypischen Nebenleistungen 
der Kraftverkehrsbetrieb. diese Leistung erbringt.

Zu § 15 der GTVO:

Anmeldung des Transportbedarfs, Bestellung 
und Abbestellung von Transportleistungen 

bzw. Transportraum

§ 65
(1) Die Anmeldung des Transportbedarfs für Transporte 

im Fernverkehr und Transporte neuer Möbel im Nahverkehr 
hat mindestens 14 Tage vor Beginn des siebentägigen Koordi
nierungszeitraumes beim territorial zuständigen Kraftver
kehrsbetrieb durch Übergabe der Transportraumbestellung 
für den Binnenmöbelverkehr zu erfolgen.

(2) Die Bestellung von Umzugsguttransporten im Nahver
kehr oder von Trageumzügen hat zum frühestmöglichen Zeit
punkt, jedoch spätestens 14 Tage vor Leistungsbeginn, durch 
Vorlage eines Frachtdokumentes beim Kraftverkehrsbetrieb 
zu erfolgen.

(3) Änderungen des Zeitpunktes der Bereitstellung oder 
des Stellplatzes sowie die Abbestellung von Transportlei
stungen bzw. Transportraum sind für Transporte im Nah
verkehr mindestens 16 Stunden und im Fernverkehr minde
stens 48 • Stunden vor der Bereitstellung des Möbelspezial
fahrzeuges dem Kraftverkehrsbetrieb mitzuteiien.

§ 66

(1) Der für den Transportkunden territorial zuständige 
Kraftverkehrsbetrieb hat diesem den angemeldeten Trans
portbedarf

a) für den Fernverkehr bis 5 Tage vor Beginn des Koordi
nierungszeitraumes,

b) für den Nahverkehr beim Transport neuer Möbel bis 
2 Wochentage vor Beginn des Koordinierungszeitraumes

zu bestätigen.

(2) Die Bestätigung der Bestellung von Umzugsguttranspor
ten im Nahverkehr oder von Trageumzügen erfolgt grund
sätzlich am Tage der Bestellung mit der Ausfertigung und 
Unterzeichnung des Frachtdokumentes durch den Kraftver
kehrsbetrieb und den Transportkunden: Sofern eine Besich
tigung hinsichtlich einer genaueren Bestimmung des Umfan
ges der Transportleistung erforderlich ist, erfolgt die Bestäti
gung mit Abschluß der Besichtigung.

(3) Kann der Kraftverkehrsbetrieb den angemeldeten 
Transportbedarf, die Bestellung oder den gewünschten Zeit
punkt der Bereitstellung nicht bestätigen, hat er die Ableh
nung, zu begründen oder einen Vorschlag für den möglichen 
Zeitpunkt der Bereitstellung zu unterbreiten. Diese .Mittei
lung bedarf nicht der Schriftform. Vertragliehe Verpflich
tungen aus dem Möbeltransportvertrag werden hierdurch 
nicht berührt.

(4) Zur Gewährleistung einer qualitätsgerechten Vorberei
tung und Durchführung von Umzugsguttransporten und 
Trageumzügen haben die Kraftverkehrsbetriebe den Trans
portkunden bei der Bestellung mögliche verkehrstypische Ne
benleistungen anzubieten und ihnen Hinweise für vorberei
tende Bereitstellung der Umzugsgüter zu geben.

§ 67

Bereitstellung
Die Bereitstellung der Arbeitskräfte für Trageumzüge ist 

erfolgt, wenn diese zum vereinbarten Zeitpunkt am Stell
platz zur Verfügung stehen.


